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Erwägungen

E. 3
Demzufolge sei die Betreibung Nr. 118981, Zahlungsbefehl vom 24. November 2008, des
Betreibungsamtes Zürich 7 aufzuheben.

E. 4
Neufestsetzung der Kosten- und Entschädigungsfolge im Verfahren der Vorinstanz.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche
Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig. Da sich die Beschwerdegegnerin auch am
zweitinstanzlichen Verfahren beteiligte und heute ihren Standpunkt zur
Nichtigkeitsbeschwerde darlegte, wird sie auch für dieses Verfahren kosten- und
entschädigungspflichtig. Die vorliegend gestützt auf § 13 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 und
3 der Verordnung des Obergerichts über die Ge- richtsgebühren festzusetzenden
Pauschalgebühr ist deshalb vollumfänglich der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sodann
ist die Beschwerdegegnerin zu ver- pflichten, dem Beschwerdeführer für das erst- und
zweitinstanzliche Verfahren ei- ne Prozessentschädigung zu bezahlen. Das Gericht
beschliesst:
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